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1. Instanz

Aktenzeichen S 1 RJ 246/99
Datum 08.06.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 425/00
Datum 09.01.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Regensburg vom 8.
Juni 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

In diesem Rechtsstreit geht es um Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Der am â�¦1961 geborene KlÃ¤ger hat von September 1978 bis August 1980 eine
Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert und besitzt einen
Kaufmannsgehilfenbrief. Diesen Beruf hat er jedoch nur kurz ausgeÃ¼bt; danach
hat er bei verschiedenen Arbeitgebern u.a. als Transportarbeiter, Lagerarbeiter,
Versandarbeiter, Maschinenarbeiter, Holzarbeiter bis September 1992 gearbeitet.
Seitdem bezieht er Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe. Der Grad der
Behinderung nach dem Schwerbehindertengesetz betrÃ¤gt 30.

Am 08.10.1998 hat der KlÃ¤ger Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit
beantragt. Diesen Antrag lehnte die Beklagte nach Einholung zahlreicher Ã¤rztlicher
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Befundberichte und Untersuchung des KlÃ¤gers auf internistischem und
nervenÃ¤rztlichem Fachgebiet mit radiologischen, sonographischen und
lungenÃ¤rztlichen Zusatzuntersuchungen mit Bescheid vom 07.01.1999 ab, weil der
KlÃ¤ger seinen erlernten Beruf als Industriekaufmann sowie seine zuletzt
ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Lagerist noch vollschichtig ausÃ¼ben kÃ¶nne. Auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt kÃ¶nne er mittelschwere Arbeiten vollschichtig
verrichten, ohne Akkord und ohne Nachtschicht sowie ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken und
Heben.

Der Widerspruch des KlÃ¤gers wurde mit Widerspruchsbescheid vom 25.03.1999
zurÃ¼ckgewiesen.

Dagegen hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht Regensburg (SG) erhoben und zur
BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, ebenso wie sein Hausarzt sei er der festen
Ã�berzeugung, dass ihm Rente wegen Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit zustehe. Er
habe viele gesundheitliche Probleme, sei seit fÃ¼nf Jahren arbeitslos und kÃ¶nne
nicht mehr arbeiten. Zum Beleg legte er Befundberichte des Allgemeinarztes Dr.H
â�¦ sowie des Neurologen und Psychiaters Dr.R â�¦ vor. Das SG hat nach Beiziehung
zahlreicher Ã¤rztlicher Unterlagen ein Gutachten von dem Internisten Dr.K â�¦
(Regensburg) vom 02.05.2000 eingeholt, das diverse Zusatzgutachten (z.B.
Proktoskopie, Ultraschall) mit einbezieht. Zusammenfassend stellt der Gutachter
fest, dass beim KlÃ¤ger psychovegetative StÃ¶rungen mit Somatisierungstendenz
vorlÃ¤gen, weiterhin ohne Hinweis auf eine depressive Erkrankung. Aufgrund
dessen sei der KlÃ¤ger durchaus noch in der Lage, mittelschwere Arbeiten
vollschichtig auszuÃ¼ben ohne Nacht- und Wechselschicht sowie ohne besonderen
Zeitdruck (Akkord, FlieÃ�band). Eine wesentliche Ã�nderung habe sich seit der
Untersuchung durch die LVA im November 1998 nicht ergeben. Hinsichtlich des
ArbeitsleistungsvermÃ¶gens bestÃ¼nden nur qualitative BeeintrÃ¤chtigungen. Im
Einzelnen wurden folgende GesundheitsstÃ¶rungen aufgefÃ¼hrt: 1. Psycho-
vegetative StÃ¶rungen mit Somatisierungstendenz, derzeit ohne Hinweis auf eine
depressive Erkrankung. 2. Gastrooesophageale Refluxkrankheit bei kleiner
Hiatushernie. 3. Zustand nach MagengeschwÃ¼r 9/98 und erfolgreicher
Helikobakter Pyloris EradikationsmaÃ�nahme. 4. Proktalgie, Zustand nach
HÃ¤morrhoidenoperation 8/95. 5. WirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngige Beschwerden ohne
wesentliche FunktionseinschrÃ¤nkung. Osteopenie unklarer Genese. 6.
Drogenmissbrauch in der Vorgeschichte. DarÃ¼ber hinaus werden noch eine Reihe
Nebenbefunde genannt, wie z.B. ein geringgradiger Mitralklappenprolaps,
FettstoffwechselstÃ¶rung, OhrgerÃ¤usch links, Spermatocele rechts,
Allergieneigung u.a â�¦

GestÃ¼tzt auf dieses Gutachten hat das SG die Klage mit Urteil vom 08.06.2000
abgewiesen und zur BegrÃ¼ndung unter anderem ausgefÃ¼hrt, der KlÃ¤ger
kÃ¶nne noch mittelschwere TÃ¤tigkeiten unter arbeitsmarktÃ¼blichen
Bedingungen, auch solche die sich von reinen HelfertÃ¤tigkeiten abheben, wie
beispielsweise als Hausmeister in grÃ¶Ã�eren Wohnanlagen oder als Staplerfahrer
und Lagerist vollschichtig verrichten.

Gegen das am 06.07.2000 zugestellte Urteil hat der KlÃ¤ger mit Schriftsatz vom
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31.07.2000, eingegangen am 02.08.2000, Berufung eingelegt. Er sei wie seine
behandelnden Ã�rzte der Meinung, dass ihm aufgrund seiner langjÃ¤hrigen
Erkrankungen Erwerbs- bzw. BerufsunfÃ¤higkeitsrente zustehen mÃ¼sste. Das
Gutachten des Dr.K â�¦ entspreche nicht dem tatsÃ¤chlichen Krankheitsbild. Auch
die AusfÃ¼hrungen des Richters widersprÃ¤chen den Attesten seiner behandelnden
Ã�rzte. Nach Absprache mit seinem Hausarzt Dr.H â�¦ wolle er deshalb Berufung
einlegen.

Der Senat hat einen Befundbericht des Hausarztes Dr.H â�¦ vom 15.10.2000
eingeholt, dem zahlreiche Ã¤ltere Befund- und Klinikberichte beilagen. Dr.H â�¦ gibt
an, beim KlÃ¤ger lÃ¤gen laufend Beschwerden multipler Art â�� vorwiegend
Beschwerden im Oberbauch â�� mit stark wechselndem Schmerzcharakter vor,
auÃ�erdem intermittierende SchlafstÃ¶rungen und im FrÃ¼hjahr 2000 das
Auftreten von Proktalgien.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts Regensburg vom
08.06.2000 sowie des Bescheides vom 07.01.1999 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 25.03.1999 zu verurteilen, ihm ab Antragstellung
Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu
gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hat zu den vom KlÃ¤ger beigebrachten Unterlagen eine Stellungnahme des
Chirurgen Dr.L â�¦ vom 28.11.2000 vorgelegt, in der dieser auf das im SG-Verfahren
erstellte Gutachen von Dr.K â�¦ und das im Verwaltungsverfahren eingeholte
internistisch-sozialmedizinische Gutachten von Dr.Sch â�¦ vom 07.12.1998 verweist.
Der Befundbericht von Dr.H â�¦ und die dabei befindlichen Unterlagen ergÃ¤ben
keine grundsÃ¤tzlich neuen medizinischen Gesichtspunkte von quantitativer
Leistungsrelevanz. Dr.H â�¦ liste lediglich Diagnosen auf ohne aussagekrÃ¤fte und
Ã¼berzeugende Befunde mitzuteilen, aus denen sich eine zeitliche EinschrÃ¤nkung
des Versicherten ergeben kÃ¶nnten.

Der Senat hat die die Akten der Beklagten und des SG Regensburg beigezogen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet.

Nach Â§ 43 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) in der seit 01.01.2001
geltenden Fassung des Art.1 Ziff.10 des Gesetzes zur Reform der Renten wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit vom 20.12.2000 haben Versicherte bis zur
Vollendung des 65.Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung, wenn sie 1. teilweise erwerbsgemindert sind, 2. in den letzten
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fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r
eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und 3. vor Eintritt der
Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben. Teilweise
erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf
nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein.

Diese Voraussetzungen liegen beim KlÃ¤ger nach dem Ergebnis der gerichtlichen
Beweisaufnahme nicht vor. Der KlÃ¤ger ist am 02.05.2000 auf Veranlassung des SG
von dem Internisten Dr.K â�¦ eingehend begutachtet worden. Dabei wurden unter
anderem das Abdomen sonographisch untersucht und eine
RÃ¶ntgenthoraxaufnahme gefertigt. ZusÃ¤tzlich erfolgten EKG, Ergometrie,
Spirometrie und Laboruntersuchungen. AuÃ�erdem hat sich der SachverstÃ¤ndige
eingehend mit der Vorgeschichte und insbesondere mit den zahlreichen vom
KlÃ¤ger vorgelegten bzw. vom Gericht beigezogenen Befundberichten, Attesten und
sonstigen medizinischen Unterlagen auseinandergesetzt. In Auswertung der
eingehenden Untersuchungen beschreibt der SachverstÃ¤ndige den KlÃ¤ger als
einen 39-jÃ¤hrigen Mann in altersentsprechend sehr gutem Allgemein- und
normalem ErnÃ¤hrungszustand, der Ã¼ber multiple Beschwerde klage, die sich nur
zum Teil objektivieren lieÃ�en. Eine Fixation auf die kÃ¶rperlichen Beschwerden sei
nicht zu Ã¼bersehen. Im Einzelnen werden die Bauchorgane bei der
sonographischen Untersuchung als unauffÃ¤llig beschrieben. Als Ergebnis der Echo-
Kardiographie, des RÃ¶ntgenthorax, der ergometrischen, spirometrischen und
Laboruntersuchungen wird festgestellt, dass der Herz-Lungen-Befund unauffÃ¤llig
sei. Ein MagengeschwÃ¼r sei komplikationslos abgeheilt. Eine gastro-oesophageale
Refluxkrankheit von geringer AusprÃ¤gung habe keine eruierbaren Komplikationen.
Die zahlreichen vom KlÃ¤ger genannten Beschwerden bzw. sich aus den
Vorbefunden ergebenden Erkrankungen werden vom SachverstÃ¤ndigen als nicht
gravierend beschrieben. Als Hauptdiagnose nennt er psycho-vegetative StÃ¶rungen
mit Somatisierungstendenz, derzeit ohne Hinweis auf eine depressive Erkrankung.
Die Ã¼brigen Diagnosen beziehen sich zumeist auf bereits zurÃ¼ckliegende
Erkrankungen. Die Frage nach der verbliebenen LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers
beantwortet der SachverstÃ¤ndige dahingehend, dass dieser noch vollschichtig
leichte und mittelschwere Arbeiten verrichten kÃ¶nne ohne Nacht-/Wechselschicht,
besonderen Zeitdruck, hÃ¤ufiges BÃ¼cken, hÃ¤ufiges Heben und Tragen von
Lasten ohne mechanische Hilfsmittel sowie ohne lÃ¤ngerdauernde starke
LÃ¤rmeinwirkung. Der Senat hat keine Bedenken, sich dieser eingehend und
nachvollziehbar begrÃ¼ndeten Auffassung ebenso wie das Erstgericht in vollem
Umfang anzuschlieÃ�en. Von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde
kann deshalb insoweit nach Â§ 151 Abs.2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) abgesehen
werden.

In seiner BerufungsbegrÃ¼ndung hat der KlÃ¤ger dem Gutachten und dem
Ersturteil unter Berufung auf seinen Hausarzt Dr.H â�¦ widersprochen. Der Senat hat
einen Befundbericht von Dr.H â�¦ vom 15.10.2000 eingeholt, aus dem sich indessen
keine gegenÃ¼ber dem Gutachten von Dr.K â�¦ neuen Gesichtspunkte ergeben,
was auch vom Ã¤rztlichen Dienst der Beklagten (Dr.L â�¦, vom 28.11.2000)
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bestÃ¤tigt wird. Des Weiteren waren dem Befundbericht Ã¤rztliche Unterlagen
beigefÃ¼gt, die jedoch Ã¼berwiegend bereits Ã¤lteren Datums waren und bereits
aus der Zeit vor der Untersuchung durch Dr.K â�¦ (02.05.2000) stammen. Neueren
Datums ist lediglich ein Bericht des Klinikums N â�¦ vom 31.05.2000, das sich auf
einen Aufenthalt des KlÃ¤gers vom 25. bis 27.05.2000 im dortigen Krankenhaus
bezieht. Hier wurde ein Verdacht auf Magen-Darm-Infekt geÃ¤uÃ�ert und eine
Appendizitis ausgeschlossen. Aus diesem Klinikbericht gehen mithin keine
gravierenden dauernden LeistungseinbuÃ�en hervor. Auch insoweit kann auf die
Stellungnahme von Dr.L â�¦ verwiesen werden.

Da somit davon ausgehen ist, dass der KlÃ¤ger noch leichte und mittelschwere
Arbeiten ohne nennenswerte EinschrÃ¤nkungen vollschichtig verrichten kann, sind
die Voraussetzungen des Â§ 43 Abs.1 n.F. SGB VI (Absinken der LeistungsfÃ¤higkeit
unter sechs Stunden) offensichtlich nicht erfÃ¼llt. Noch weniger liegt eine volle
Erwerbsminderung nach Â§ 43 Abs.2 SGB VI vor, weil dafÃ¼r das
LeistungsvermÃ¶gen auf unter drei Stunden abgesunken sein mÃ¼sste.

Da der KlÃ¤ger seinen Rentenantrag bereits am 08.10.1998 gestellt hat, ist nach Â§
300 Abs.2 SGB VI auch zu prÃ¼fen, ob der KlÃ¤ger nach den alten, bis zum
31.12.2000 geltenden Rechtsvorschriften (Â§Â§ 43, 44 SGB VI) einen Anspruch auf
Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit erworben hat. Dies ist nicht der Fall.
GemÃ¤Ã� Â§Â§ 43 Abs.1, 44 Abs.1 SGB VI a.F. haben Versicherte bis zur Vollendung
des 65.Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit bzw.
ErwerbsunfÃ¤higkeit, wenn sie berufs- bzw. erwerbsunfÃ¤hig sind, in den letzten
fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der BerufsunfÃ¤higkeit/ErwerbsunfÃ¤higkeit drei Jahre
PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit
zurÃ¼ckgelegt und vor Eintritt der BerufsunfÃ¤higkeit bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit die
allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.

GemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs.2 SGB VI a.F. sind berufsunfÃ¤hig Versicherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen gesunken ist. Der Kreis der
TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist,
umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und
ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie
ihres bisherigen Berufs oder der besonderen Anforderungen in ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeiten zugemutet werden kÃ¶nnten. BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine
zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

GemÃ¤Ã� Â§ 44 Abs.2 SGB VI a.F. sind erwerbsunfÃ¤hig Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, eine
ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das 1/7 der monatlichen Bezugsgrenze bzw.
(ab 01.04.1999) 630,00 DM Ã¼bersteigt. ErwerbsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine
TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann, wobei die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht
zu berÃ¼cksichtigen ist.
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Der KlÃ¤ger genieÃ�t keinen Berufsschutz im Sinne von Â§ 43 Abs.2 SGB VI a.F.
Zwar hat er den Beruf eines Industriekaufmanns erlernt und einen
Kaufmannsgehilfenbrief erworben, doch hat er diesen Beruf bereits seit Ende 1980
nicht mehr ausgeÃ¼bt. Vielmehr war er danach als Lagerist, Transportarbeiter,
Lagerarbeiter beschÃ¤ftigt. Als solcher muss er sich auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt verweisen lassen. Letztlich spielt dies aber fÃ¼r die Entscheidung im
vorliegenden Fall schon deswegen keine Rolle, weil der KlÃ¤ger nach dem Ergebnis
der gerichtsÃ¤rztlichen Begutachtung (siehe oben) sowohl im zuletzt ausgeÃ¼bten
Beruf eines Lageristen, als auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aber auch als
Kaufmannsgehilfe noch leichte bis mittelschwere Arbeiten vollschichtig verrichten
kÃ¶nnte. Seine ErwerbsfÃ¤higkeit ist demnach keineswegs auf die HÃ¤lfte der
ErwerbsfÃ¤higkeit eines vergleichbaren gesunden Versicherten abgesunken. Auch
ist der Arbeitsmarkt bei diesem (vollschichtigen) LeistungsvermÃ¶gen nicht
verschlossen. Eine vor dem 31.12.2000 eingetretene Berufs- oder
ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne von Â§Â§ 43, 44 Abs.2 SGB VI a.F. liegt damit
ebenfalls nicht vor.

Der KlÃ¤ger hat somit werde nach dem bis zum 31.12.2000 noch nach dem seit
01.01.2001 geltenden Recht einen Anspruch auf Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Der Berufung gegen das klageabweisende Urteil des SG Regensburg vom
08.06.2000 musste daher der Erfolg versagt bleiben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 08.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/44.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
http://www.tcpdf.org

